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PV-Anlagen
auf dem

Parkplatz?
Pro Hemsbach: Thema
öffentlich erörtern.

Hemsbach. Sie sprechen sich gegen
einen mit Photovoltaik-Platten (PV)
eingedeckten Stellplatz vor dem
Wiesensee aus. Das teilt dieWähler-
gemeinschaft Pro Hemsbach (PH)
jetzt mit: „In einem Antrag an Bür-
germeister JürgenKirchnerhattePH
fürdievergangeneGemeinderatssit-
zung beantragt, den Tagesord-
nungspunkt in den öffentlichen Teil
zu verlegen – letztlich mit Erfolg, da
er nun in der Juli-Sitzung öffentlich
beraten wird.“ Das sei ein wichtiger
Schritt für mehr Transparenz und
Bürgerbeteiligung, habe die Maß-
nahme doch weitreichende städte-
bauliche Auswirkungen auf einen
zentralenTeilderStadt,heißteswei-
ter in der Stellungnahme. Denn die
Parkfläche dient seit Jahren als offe-
nerFestplatzundVeranstaltungsflä-
che, die seinerzeit bewusst abseits
derWohngebietegeplantwurde,um
KonfliktemitAnwohnernzuvermei-
den. Hier finden Schleppertreffen,
Oktoberfest oder Winterzauber
statt, undmit der Überbauung wür-
de die Stadt „einen derwenigen ver-
bliebenen Freiräume für größere
Events“ verlieren.

Erneutes Votum im Februar 2024
Zudemwurde das Vorhaben bereits
vor zwei Jahren im Gremium mit
zehn Nein-Stimmen abgelehnt,
gleichwohl im Februar 2024 erneut
eingebracht; weil mehrere Ratsmit-
glieder fehlten, gab es neunmal Ja,
siebenNeinundzweiEnthaltungen:
Das Vorgehen wird von PH als
„Missachtung des ursprünglichen
Ratsbeschlusses“moniert.

Die Wählergemeinschaft betont,
nicht gegen erneuerbare Energien
zu sein, sondern sie sogar zu befür-
worten. Weshalb sie Alternativen
nennt wie Dachflächen am Sport-
center, auf der Hans-Michel-Halle,
auf Parkplätzen vor Supermärkten,
am Bahnhof, vor der Michel-Halle
oder auf städtischen Flächen west-
lich der Autobahn. Die Mitglieder
betonen, sich dafür einsetzen zu
wollen, „dass nachhaltige Energie-
projekte nicht gegen bewährte Ver-
anstaltungsflächen ausgespielt wer-
den – sondern gemeinsam gedacht
werden“.

Sie haben die Mittlere Reife
Hemsbach. Zwar wird dieser Tage das Ende der
Carl-Engler-Realschule diskutiert, ebenso der
millionenschwere Neubau des Bildungszen-
trums. Doch der diesjährige Abschlussjahrgang
feierte seine Mittlere Reife noch völlig unbe-
schwertdurchdiesekommunalpolitischenPro-
bleme. Folgende Schüler verließen nun mit
dem Abschluss die Schule: Dion Arifi, Julian
Werner Bausch, Levin Beikert, Colin Bertulies,
BüsraBilir, FrancescoPioBocazio,GiulianoCa-

rucci, Laura Cavallone, Sude Cengiz, Alberina
Dogani, Lenny Eckhardt, Rubén Ehmig-Garcia,
Nino-Angelo Ehret, Yildirim Eroglu, Berkay
Esiyok, LauraFalter, LeonieFalter, LukasFalter,
Jan Fedak, David Floridia, Jannis Fritz, Sophie
Götz, Lucy Grobe, Leonie Grünewald, Mia Isa-
bellaGudith, LuisGumen,GhaithHaj-Othman,
Jakob Jüllich, Leon Juric, Cengiz Kiliç, Zeynep
Kiliç, Emma Luisa Kirschner, Amelie Krettek,
Max Kuhn, Emma Marie Lautenschläger, Jay-

den Lewis, Tom May, Sham Mooyad, Enrico
Muno, Evelina Nebel, Merve Öksüz, Tuana Po-
lat, Niklas Preininger, Mia-Luisa Rein, Yannick
Roser, Niclas Scheuermann, Vladislav Schiopu,
Ben Schmidt, Dennis Senocak, Aurela Shala,
Nesimi Shala, Johanna Stamm, Shawn Vaith,
Moritz Von Arndt, Joscha Wähdel, Lennart
Wahn, Johanna Waldek, Sofia Walger, Hannes
Weber, HannahWeckbart, Tim LucaWeiß, Nu-
jin Yildiz und Yesna Yosufi.

Für ein
Schulkonzept
Schulen: Grüne nehmen
Stellung zu Neubauplänen.

Hemsbach. In Sachen Carl-Engler-
Realschule melden sich nun auch
die Hemsbacher Grünen zu Wort.
Zwar sind sie der Ansicht, dass das
Gelände des Bildungszentrums und
der Altbau „keine tragfähige Per-
spektive“ bieten und dass Realschü-
ler auch nach Weinheim wechseln
könnten.DochsolltebeiderLösung,
diedasEndederörtlichenRealschu-
le bedeutet, „ein zukunftsfähiges
Schulkonzept mit bestmöglichen
Bedingungen für alle Schüler“ he-
rauskommen, „pädagogisch und
baulich, stets unter Berücksichti-
gung der Haushaltslage“. Nach wie
vor könne man Haupt-, Realschul-
abschluss und Abitur vor Ort ma-
chen, und die Abschlüsse „würden
künftig unter einem Dach angebo-
ten und pädagogisch verzahnt“. Die
getrennten Standorte vonRealschu-
le und Gymnasium würden moder-
ne Konzepte sowie wirtschaftlich
und rechtlich tragfähige Planungen
erschweren: „Ein zeitgemäßer
Schulbetrieb istdortnichtmehrum-
setzbar.“

Die Fraktion spricht sich für inte-
grierte Schulsysteme ohne frühe
Trennung nach skandinavischem
Vorbild aus, weil der Bildungserfolg
hierzulande noch zu stark von der
Herkunft abhängt. Was die befürch-
teten Verkehrsprobleme angeht, so
setzt die Umweltpartei auf „ein
durchdachtes Verkehrskonzept“,
das vorhandene Park- und Fahrrad-
stellplätze einbezieht.

Vielfalt des
Reitsports

Reit- und Fahrverein: Turnier
am 19. und 20. Juli.

Hemsbach.Der Reit- und Fahrverein
veranstaltet am kommenden Sams-
tag und Sonntag, 19. und 20. Juli, ein
überregionales Dressurturnier. Die
Verantwortlichen kündigen an, dass
200 Teilnehmer kommen, die aus
Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz undHessen stammen. Sie stel-
len sich den Qualifikationsprüfun-
gen zur Ringmeisterschaft Badi-
sche-Pfalz sowie zum Jugendförder-
preis Nordbaden U21. Die Veran-
stalter schreiben: „Das Turnier steht
ganz im Zeichen des Sports und der
Nachwuchsförderung – den Teil-
nehmern wird eine Bühne geboten,
ihr Können vor Publikum und fach-
kundigen Richtern zu zeigen. Der
Reitsport soll in seiner ganzen Viel-
falt präsentiert werden. “

Der Verein sorgt für Bewirtung
von Sportlern und Besuchern mit
Gyros, frischen Salaten sowie einer
Wein- und Cocktailbar, außerdem
ist erstmals ein Barista vor Ort, der
mit verschiedene Kaffeespezialitä-
ten zubereitet.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen finden sich auf derWebsi-
te http://reitverein-hemsbach.de/

Leerstehende Häuser in der
Nachbarschaft – was kann man tun?

Von Stephanie Kuntermann

Hemsbach. „Ein Mahnmal der
Gleichgültigkeit“ – harte Worte für
einGebäude in der Frankfurter Stra-
ße.SiestammenauseinerBürgeran-
frage, die über die Pro-Hemsbach-
Fraktion (PH) an die Lokalredaktion
gelangte.DerSchreiberbeklagt,dass
inmitten eines gepflegten Stadtbilds
ein Gebäude stehe, das seit „über 12
bis 15 Jahren dem Verfall“ überlas-
sen worden sei: „Es ist längst mehr
als ein bauliches Ärgernis: Es ist ein
Symbol für Stillstand und Verant-
wortungslosigkeit.“

Letzteres deshalb, weil herabfal-
lende Ziegel eine Gefährdung dar-
stellen würden. Zwar habe der Ei-
gentümer ein Netz über das Dach
gespannt: „Aber brauchen wir wirk-
lich erst ein amtliches Siegel, um
Verantwortung zu übernehmen?“
Das Haus stehe nicht unter Denk-
malschutz, heißt es weiter in dem
Schreiben, das den Wunsch aus-
drückt, „dass dieser Zustand nicht
länger hingenommenwird“.

Vorkaufsrecht und Satzungen
Fraktionschefin Marlies Drissler hat
sich in der Sache bereits in der Ge-
meinderatssitzung an die Verwal-
tung gewandt mit der Bemerkung,
dassderFallbereitsdesÖfteren„An-
stoß zumÄrger“ gab. Sie schreibt an
die Lokalredaktion: „Dieses Anwe-
sen ist seit Jahren ungepflegt, liegt
mittenimhistorischenOrtsteil–und
getanwirdnichts.“Siewolltewissen,
welche rechtlichen Mittel die Stadt
hier habe. Auch die Lokalredaktion
ist dieser Frage nachgegangen. Das
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit hat einen „Leitfaden zum
Einsatz von Rechtsinstrumenten
beim Umgang mit verwahrlosten
Immobilien“ herausgegeben.

Im Gegensatz zu dem Hemsba-
cher Fall ist da von ganzenProblem-
vierteln die Rede, von herunterge-
kommenen Hochhäusern und
Wohnblöcken, von Investoren, die
an Armutsmigranten vermieten mit
der Folge, dass Gebäude überbelegt
sind; Problememit LärmundNach-
barschaftskonflikte sind die Folge,
während anderswoKleinanleger auf
unseriöse Verkaufsangebote und
„Hochglanz-Exposés“ hereingefal-
len sindundnunkeinGeldmehrha-
ben, um die „Schrottimobilien“ zu
erhalten.

Welche Möglichkeiten haben
Kommunen? Sie können sich bei-
spielsweise ein Vorkaufsrecht si-

Städtebau:Welche Handhaben gibt es bei baufälligen und unbewohnten Gebäuden in der Nachbarschaft? Ein Fall in Hemsbach beschäftigt Gemeinderatsmitglieder.

Auch die CDU hat sich der Sache
angenommen; Gemeinderat Fabian
Lühnsdorf bringt das Zweckent-
fremdungsverbotsgesetz ins Spiel,
eineNorm,dieebensosperrig istwie
ihr Name. Demnach können Kom-
munen eine Satzung erlassen, die
Zweckentfremdung verbietet, so-
weit der Wohnraummangel nicht in
absehbarer Zeit durch andere Maß-
nahmen beseitigt werden kann.

In dem Zusammenhang liegt
schon dann eine Zweckentfrem-
dung vor, wenn ein Haus länger als
sechsMonate leer steht. Verbunden
ist das Gesetz mit sehr weitreichen-
denAuskunftspflichtenderEigentü-
mer, die es Behörden ermöglichen,
Personen „zu angemessener Tages-
zeit“ Grundstücke, Gebäude, Woh-
nungen oder Wohnräume betreten
zu lassen – eine Einschränkung des
Grundgesetz-Artikels 13 (Unverletz-
lichkeit der Wohnung). Außerdem
kann eine Kommune in das Anbie-
ten vonWohnungen eingreifen und
eine Registrierungspflicht einfüh-
ren. Dazu kann angeordnet werden,
„dass eine nicht genehmigungsfähi-
ge Zweckentfremdung beendet
wird;Widerspruch und Klage haben
keine aufschiebende Wirkung. Wet-
zel winkt ab: „Das wenden wir nicht
an.“

Eingriff in Grundrechte
Auch, weil dazu die Gemeinde zu-
nächst eine Satzung erlassen müss-
te, die zudemauf fünf Jahre befristet
wäre. Der Hauptgrund ist aber feh-
lende Verhältnismäßigkeit. Wetzel
erklärt, dass die Norm ohnehin erst
dann zum Tragen kommen könne,
wenn vorgelagerte, weniger ein-
schneidende Maßnahmen ohne Er-
folg blieben. „Es wäre eine Eskalati-
onsstufe“, gibt der Fachbereichslei-
ter zu bedenken, auch im Hinblick
auf die massiven Grundrechtsein-
schränkungen. Bereits im Februar
habe es seitens der SPD einen ent-
sprechendenVorstoßgegeben, erin-
nert er. Damals sei es allerdings um
dieNutzung vonRäumlichkeiten als
Ferienwohnungen gegangen.

Zurück zum eingewachsenen
Haus. Wetzel hat ihm einen Besuch
abgestattet und betont: „Wir finden
das nicht so schlimm.“ Zwar sei es
überwuchert, aber schlimmere For-
men des Verfalls hat er nicht beob-
achtet: weder Müll im Garten noch
Autowracks, weder Schmierereien
an den Wänden noch Nutzung
durch Obdachlose. Und eins ist ihm
auch wichtig: „Wir wollen nieman-
den an den Pranger stellen.“

zur Wahrnehmung dieser Aufgaben
diejenigen Maßnahmen zu treffen,
die nach pflichtgemäßemErmessen
erforderlich sind“, formuliert der
recht weit gefasste zweite Satz des
ersten Absatzes.

Im Fall einer Ruine kann das be-
deuten, dass Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr angeordnet werden.
Etwa, dass Eingänge oder Fenster
zugemauert, Bauschutt abgeräumt,
Zäune gezogen und Dächer gesi-
chert werden – damit werden zwar
Gefahren verringert, das Erschei-
nungsbild wird allerdings nicht ver-
bessert. Durchsetzen kann die Be-
hörde diese Anordnungen mit
Zwangsgeld oder Ersatzvornahme.
Heißt: Sie beauftragt ein Unterneh-
menmit der Ausführung undmacht
ihre Ausgaben imWege der Verwal-
tungsvollstreckung geltend.

Wichtig ist dabei immer, dass die
jeweilige Maßnahme verhältnismä-
ßig ist. Bei denkmalgeschützten
Bauwerken kommt es allerdingswe-
nigeraufdieFragederZumutbarkeit
an. Das heißt aber trotzdem, dass
eine solche Anordnung nur dann
rechtsfehlerfrei ist, wenn ein milde-
resMittel nicht zur Verfügung steht.
Was in diesem Falle nicht greift, da
das Haus nicht denkmalgeschützt
ist.

chern. Manche Gemeinden be-
schreitenauchdenWegderZwangs-
versteigerung, wenn etwa Abgaben
wie Müllgebühren oder Grundsteu-
ern nicht anders beigetrieben wer-
den können.

EineKommunekannzudemeine
Erhaltungssatzung verabschieden.
Dabei handelt es sich um Regelwer-
ke nach Paragraf 172 des Baugesetz-
buchs(BauGB),mitdenenmanetwa
die städtebauliche Eigenart eines
Gebiets sichern will; dabei geht es
auch um Rückbau, Änderung oder
Nutzungsänderung von baulichen
Anlagen.

Zudem besteht die Möglichkeit,
nach Paragraf 136 BauGB ein Sanie-
rungsgebiet festzulegen oder eine
städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme nach Paragraf 171 BauGB
umzusetzen.

In einem Antwortschreiben an
die PH verweisen Christopher Wet-
zelundJanWunderlichvonderBau-
verwaltungauchaufdieMöglichkeit
eines Modernisierungs- und In-
standsetzungsgebots, die Paragraf
177 BauGB eröffnet; danach kann
die Gemeinde anordnen, dass die
Missstände behoben werden, und
dafür eine angemessene Frist set-
zen. Das Gebot darf nurmit Zustim-
mung der zuständigen Landesbe-

hörde erlassen werden. Daneben
enthält die Vorschrift aber für die
Kommuneeinen„Pferdefuß“: Erbe-
trifft dieKosten.DiehatderEigentü-
mer zu tragen, aber nur insoweit, als
er sie durch eigeneoder fremdeMit-
tel decken kann; die sich ergeben-
den Kapital- und Bewirtschaftungs-
kosten müssen aus „Erträgen der
baulichen Anlage“ aufgebracht wer-
den können. Hat er Kosten, „die er
nichtzutragenhat“,musssiedieGe-
meinde ersetzen, sofern es nicht an-
dere Stellen gibt, die Zuschüsse ge-
währen. Die Fachleute geben zu be-
denken, dass darin ein Risiko für die
Stadt liegt, „und es ist uns keine
Kommune bekannt, die je von die-
sem Instrument Gebrauch gemacht
hat“.

Zur Gefahrenabwehr
Bleiben die zwingenden Vorschrif-
ten, die dann greifen, wenn eine
„Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung“ besteht, wie der
Gesetzgeber schreibt. In Baden-
Württemberg gilt hier nach der Lan-
desbauordnung (LBO) eine „Gene-
ralermächtigung“. Baurechtsbehör-
denhabennachParagraf 47 LBOauf
die Einhaltung der baurechtlichen
und anderer öffentlich-rechtlicher
Vorschriften zu achten. „Sie haben

DasSymbolbild zeigt eineRuine; dasGebäude, umdasesaktuell geht, ist nicht indiesemMaßeverfallen.Die Fragen, die sich imFall
unbewohnter Häuser stellen, sind trotzdem ähnlich. SYMBOLBILD: PIXABAY
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